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Tagesordnungspunkt/Betreff 
 
Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in Lohmar 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die der Sitzungsvorlage als Anlage in Tabellenform beigefügten Förderanträge der städ-
tischen Schulen werden in der vorgelegten Form genehmigt.  
Den Schulen sind rückwirkend zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 die jeweiligen 
Beträge mit der Maßgabe zur Verfügung zu stellen, dass die allgemeinen Nebenbestim-
mungen zur Projektförderung beachtet werden und bis zum 30.06.2012 die Verwendung 
der Mittel schriftlich der Stadt Lohmar gegenüber darzulegen ist. 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 
 Sitzung am TOP 

   
mit 

ja nein Enthaltungen  laut 
Beschluss- 

 abweichender 
Beschluss 

 einstimmig  Stimmenmehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
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Begründung 
 
1. Sachverhalt 
 
Mit der vom Rat in seiner Sitzung am 19.12.2006 beschlossenen Förderrichtlinie zur Ver-
besserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar (Anlage) soll die Entwick-
lung der Stadt im Bereich Familienfreundlichkeit und Stärkung der Bildungschancen weiter 
ausgebaut werden, so dass in Zukunft geeignete Fachkräfte für die Unternehmen zur Ver-
fügung stehen. 
 
Insbesondere sollen Kinder und Jugendliche in der Stadt Lohmar durch die in der Richtlinie 
vorgesehene Förderung gleiche Bildungschancen erhalten, sie dient ggf. auch dem Aus-
gleich evtl. sozialer Benachteiligungen.  
Gleichzeitig soll sie die Schulen dazu ermutigen, mit individuellen Konzepten auf die Lern-
bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen und ihnen so einen optimalen Start 
in das Berufsleben ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Förderrichtlinie wurden für das Schuljahr 2011/12 von allen Grundschulen 
sowie der Realschule und dem Gymnasium Lohmar entsprechende Förderanträge gestellt. 
 
Die Förderanträge entsprechen größtenteils den Fördergegenständen gemäß Nr. II. 1. a) 
der Förderrichtlinie zum Ausgleich sozialer Benachteiligung, insbesondere bei Indizien für 
Kinderarmut, sowie gemäß Nr. II. 2. b) und c) der Förderrichtlinie hinsichtlich der Begab-
tenförderung, der Qualitätsverbesserung, insbesondere auch im Übergang von der Grund-
schule zur weiterführenden Schule. 
 
Die Fortschreibung des Projektes „Safety Kids“ der GGS Donrath sowie der geplante 
Selbstbehauptungskurs der GGS Birk entsprechen als innovative Förderkonzepte zur Ge-
waltprävention und damit zur sozialen Integration den Fördergegenständen gemäß Nr. II. 
2. d).  
 
Da die von den Schulen beantragten Gelder den im Haushaltsplan 2011 im Bereich „För-
dermaßnahmen für Schüler/innen“ für die Bezuschussung aus der Förderrichtlinie veran-
schlagten Betrag übersteigen, können nicht alle eingereichten Förderanträge komplett be-
rücksichtigt werden. 
Aus diesem Grund mussten die eingereichten Förderanträge der Schulen i. H. v. insge-
samt 8.559,90 € seitens der Verwaltung gewichtet werden, und es mussten an entspre-
chenden Stellen Kürzungen vorgenommen werden. Diese sind aus der beigefügten Tabel-
le ersichtlich. 
 
Zudem werden aus dem Bereich „Fördermaßnahmen für Schüler/innen“ auch Gelder im 
Zuge des Landesprogramms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ verausgabt, die letztendlich auch 
dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen dienen.  
 
Die Antragsfrist lief bis zum 30.06.2011. 
 
Für das Jahr 2012 ist im Rahmen des neuen Produktbuches u. a. eine Überarbeitung der 
Förderrichtlinie beabsichtigt. 
 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 
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Stärkung der Bildungsangebote, Erreichen von guten und gleichen Bildungschancen für 
Kinder und Jugendliche in Lohmar zur Vorbereitung auf einen optimalen Start ins Berufsle-
ben. 
 
3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 
 
Bereitstellung von Fördergeldern für die in der Förderrichtlinie genannten Zwecke. 
 
4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 
 
Personal- und Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung der Förderanträge, der Sachauf-
wand ist zu vernachlässigen 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmeri-
sche Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 
 
Die Verbesserung der Bildungssituation für alle gesellschaftlichen Schichten entspricht 
insbesondere dem Ziel der Familienfreundlichkeit. 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja 

                                                          nein.  
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Dirk Brügge 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
 
 
Anlagen: 
 

- Förderanträge in Tabellenform 
- Text der aktuellen Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungs-

arbeit  
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